
 

 
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

751-1 Atomgesetz (AtG) 
 

2. Aktualisierung 2011 (1. Dezember 2011) 
 
 
Das Atomgesetz wurde durch Art. 4 des Gesetzes über die Neuordnung des Geräte- und Produktsicher-
heitsrechts v. 8. November 2011, BGBl. I S. 2178, mit Wirkung vom 1. Dezember 2011 wie folgt geän-
dert: 
 

alt 
 
§ 8 Verhältnis zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz und zum Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetz 

(1)-(2) ... 
(3) Für überwachungsbedürftige Anlagen nach 

§ 2 Abs. 7 des Geräte- und Produktsicherheitsge-
setzes, die in genehmigungspflichtigen Anlagen im 
Sinne des § 7 Verwendung finden, kann die Ge-
nehmigungsbehörde im Einzelfall Ausnahmen von 
den geltenden Rechtsvorschriften über die Errich-
tung und den Betrieb überwachungsbedürftiger 
Anlagen zulassen, soweit dies durch die besonde-
re technische Eigenart der Anlagen nach § 7 be-
dingt ist. 
 
§ 19 Staatliche Aufsicht 

(1) ... 
(2) Die Beauftragten der Aufsichtsbehörde und 

die von ihr nach § 20 zugezogenen Sachverstän-
digen oder die Beauftragten anderer zugezogener 
Behörden sind befugt, Orte, an denen sich radio-
aktive Stoffe, Anlagen der in den §§ 7 und 11 Abs. 
1 Nr. 2 bezeichneten Art oder Anlagen, Geräte und 
Vorrichtungen der in § 11 Abs. 1 Nr. 3 bezeichne-
ten Art befinden oder an denen hiervon herrühren-
de Strahlen wirken, oder Orte, für die diese Vo-
raussetzungen den Umständen nach anzunehmen 
sind, jederzeit zu betreten und dort alle Prüfungen 
anzustellen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben not-
wendig sind. Sie können hierbei von den verant-
wortlichen oder dort beschäftigten Personen die 
erforderlichen Auskünfte verlangen. Im übrigen gilt 
§ 16 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes 
entsprechend. Das Grundrecht des Artikels 13 des 
Grundgesetzes über die Unverletzlichkeit der 
Wohnung wird eingeschränkt, soweit es diesen 
Befugnissen entgegensteht. 

(3)-(5) ... 
 
§ 20 Sachverständige 

Im Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren 
nach diesem Gesetz und den auf Grund dieses 
Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen kön-
nen von den zuständigen Behörden Sachverstän-

neu 
 
§ 8 Verhältnis zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz und zum Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetz 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Für überwachungsbedürftige Anlagen nach 

§ 2 Nummer 30 des Produktsicherheitsgesetzes, 
die in genehmigungspflichtigen Anlagen im Sinne 
des § 7 Verwendung finden, kann die Genehmi-
gungsbehörde im Einzelfall Ausnahmen von den 
geltenden Rechtsvorschriften über die Errichtung 
und den Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen 
zulassen, soweit dies durch die besondere techni-
sche Eigenart der Anlagen nach § 7 bedingt ist. 
 
 
§ 19 Staatliche Aufsicht 

(1) (unverändert) 
(2) Die Beauftragten der Aufsichtsbehörde und 

die von ihr nach § 20 zugezogenen Sachverstän-
digen oder die Beauftragten anderer zugezogener 
Behörden sind befugt, Orte, an denen sich radio-
aktive Stoffe, Anlagen der in den §§ 7 und 11 Abs. 
1 Nr. 2 bezeichneten Art oder Anlagen, Geräte und 
Vorrichtungen der in § 11 Abs. 1 Nr. 3 bezeichne-
ten Art befinden oder an denen hiervon herrühren-
de Strahlen wirken, oder Orte, für die diese Vo-
raussetzungen den Umständen nach anzunehmen 
sind, jederzeit zu betreten und dort alle Prüfungen 
anzustellen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben not-
wendig sind. Sie können hierbei von den verant-
wortlichen oder dort beschäftigten Personen die 
erforderlichen Auskünfte verlangen. Im übrigen gilt 
§ 36 des Produktsicherheitsgesetzes entspre-
chend. Das Grundrecht des Artikels 13 des 
Grundgesetzes über die Unverletzlichkeit der 
Wohnung wird eingeschränkt, soweit es diesen 
Befugnissen entgegensteht. 

(3)-(5) (unverändert) 
 
§ 20 Sachverständige 

Im Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren 
nach diesem Gesetz und den auf Grund dieses 
Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen kön-
nen von den zuständigen Behörden Sachverstän-



 

 
 

dige zugezogen werden. § 16 des Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetzes findet entsprechende 
Anwendung. 
 

dige zugezogen werden. § 36 des Produktsicher-
heitsgesetzes findet entsprechende Anwendung. 
 

 
 


